
Betriebsunterbrechungsversicherung: Warum 
droht häufig Unterversicherung im Schadenfall?
Betriebe, besonders Holz be- und verarbei-
tende Branchen, versichern sich meist gegen 
Schäden in Folge einer Unterbrechung. Ge-
rade bei produzierenden Unternehmen, wie 
Sägewerke n, Holzbearbeiter n oder Tisch-
ler n, kann ein Unterbrechungsschaden 
enorme finanzielle Nachteile nach sich zie-
hen. Da schafft die Betriebsunterbre-
ch ungs(BU)-Versicherung Abhilfe. Einige 
Gefahren lassen sich versichern. Ein in der 
Praxis häufig auftretender Schadenfall ist, 
wenn aufgrund eines Feuersachschadens 
der Betrieb teilweise oder zur Gänze still-
steht. „Das kann bei einer längeren Unter-
brechungsdauer dazu führen, dass der Weg-
fall an Umsätzen ein Existenzproblem wird“, 
weiß  Max Riffler von  Riffler Unternehmens-
beratung, Bludenz. Viele Fixkosten laufen 
weiter und müssen bezahlt werden. Dar-
unter fallen Löhne und Gehälter, Kredit- 
oder Leasingraten. Zudem entgeht dem 
Unternehmen ein allfälliger Überschuss, 
sprich Gewinn. Die daz ugehörige Unterbre-
chungsversicherung soll den Unternehmer 
in der Regel so stellen, „als ob der Schaden 
wirtschaftlich nie eingetreten wäre“, rät 
Riffler. 

So schließen natürlich risikobewusste und 
vorausblickende Unternehmer dann in ihrer 
Versicherung oft eine BU- Versicherung 
gegen verschiedene Gefahren ab. Meist wird 
sich die Deckung in der Holzbranche auf die 
Gefahr des Feuers beschränken, kann aber 
auch auf andere Gefahren erweitert werden.

In der Praxis wird oft festgestellt, dass zwar 
eine BU-Versicherung abgeschlossen ist, 
aber schon bei der Festlegung der passen-
den Versicherungssumme und der notwen-
digen Haftzeit der Kunde und der für den Ab-
schluss zuständige Vermittler überfordert 
sind und  in vielen Fällen die richtige Versi-

cherungssumme grob danebenliegt. Da 
kann es passieren, dass bei genauer Betrach-
tung Unterversicherungen in der Größen-
ordnung bis zu 50 oder 60 % vorliegen. Das 
bedeutet, dass im Schaden die Leistung um 
diese Prozentsätze gekürzt wird.

Um ein wenig Klarheit zu schaffen, ist es 
notwendig, dass die Begrifflichkeiten ver-
standen werden. „Den richtigen Deckungs-
beitrag ermittelt man zusammen mit dem 
Unternehmer, wenn notwendig auch mit 
dem Steuerberater , und auf Basis eines ge-
samten Jahres“, erklärt Riffler. Die Rechnung 
sei zwar nicht immer einfach. Aber es helfe n 
zusätzlich ein Blick in die Bilanz und die Hin-
terfragung der internen Prozesse. „Da die 
BU-Versicherung in die Zukunft versichert, 
ist auch ein solcher Blick, nämlich in die Zu-
kunft, notwendig, um die richtige Versiche-
rungssumme abschätzen zu können“, weiß 
der Experte.

Allein der sogenannte Deckungsbeitrag 
reicht nicht aus, um ausreichend versichert 
oder gedeckt zu sein. Eine weitere zu berück-
sichtigende Prämisse ist die Haftzeit, also wie 
lange  die Versicherung für den Ausfallscha-

den  haftet. Da werden in der Praxis stan-
dardmäßige Haftzeiten vereinbart, die an 
den Erfordernissen des Betriebes weit vor-
beigehen. In der Regel werden sie zu kurz ab-
geschlossen und berücksichtigen nicht die 
konkreten Abläufe nach einem Schaden. 
„Wie wir bei unseren Schadenabwicklungen 
immer wieder die Erfahrung machen, häu-
fen sich die Zahl jener Versicherungsfälle, 
bei denen eine Wiederaufnahme der be-
trieblichen Tätigkeit unterschätzt wird und 
diese länger dauert als ursprünglich ge-
schätzt war. Lange Lieferzeiten und Behör-
dengänge verzögern die Unterbrechungs-
dauer erheblich“, erläutert Riffler. Es können 
Zeiträume ins Land ziehen, welche die übli-
chen Vereinbarungen weit überschreiten.

Um die Versicherungssumme ausrei-
chend dotieren zu können und es trotzdem 
möglich sein muss, eine nachträgliche Ab-
rechnung vornehmen zu können, empfiehlt 
Riffler einen variablen Vertrag. So kann ge-
währleistet werden, dass eine ausreichende 
Bedeckung da ist, aber ein nicht notwendi-
ger Überschuss wieder von der Versicherung 
kostenmäßig rückerstattet werden muss. 

Notwendig ist zudem, die Versicherungs-
verträge mit entsprechenden zusätzlichen 
Vereinbarungen auszustatten, da eine Viel-
zahl  an Parametern oder Stolpersteinen 
dazu führ t, dass so manche Situation keine 
Berücksichtigung oder Deckung findet, 
einerseits bei der Verzögerung, andererseits 
auch bei diversen vertraglichen Ausschlüs-
sen. „Wir unterstützen die Betriebe mit unse-
rer jahrelangen Expertise und unserem Wis-
sen, insbesonder e jene in  der Holzbranche. 
Die Unternehmen sollen einen optimal ge-
stalteten Versicherungsvertrag im Zusam-
menhang mit der BU-Versicherung erhal-
ten“, be kräftigt Riffler abschließend. //

Hat viel Erfahrung mit Versicherungen, speziell in 
der Holzindustrie: Max Riffler
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